
Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über die Beteiligung der
Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ge-
mäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr.
726 - Egelbusch -

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.09.2015
die Beteiligung der Öffentlichkeit an o. g. Bauleitpla-
nung beschlossen (14-tägige Darlegung der Planung
ohne Bürgerversammlung).

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 726 - Egel-
busch - liegt deshalb in der Zeit vom 12.03.2018 bis
26.03.2018 einschließlich im Bereich 5-4 - Bauleit-
pläne, Wohnungswesen, Denkmalschutz -, Tech-
nisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erd-
geschoss, Zimmer Nr. A 009, und in der Bezirksver-
waltungsstelle Osterfeld, Rathaus Osterfeld, Bottrop-
er Straße 183, Zimmer 10, während der nachstehend
genannten Öffnungszeiten öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Woh-
nungswesen, Denkmalschutz -:
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld:
Montag - Mittwoch: 08:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen erläutern zu lassen.

Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I, S. 3634) in Verbindung mit den „Verfahrens-
grundsätze für die vorgezogene Beteiligung der
Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt Oberhausen.

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 726 liegt in
der Gemarkung Osterfeld, Flur 11, und wird wie folgt
umgrenzt:

Nordwestliche Grenze des Flurstücks Nr. 207; diese
in nordöstlicher Richtung verlängert bis zur nordöst-
lichen Grenze des Flurstücks Nr. 207; nordöstliche
Grenze des Flurstücks Nr. 207; nordöstliche, südöst-
liche und südwestliche Grenzen des Flurstücks Nr.
210; südöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 207; öst-
liche, südliche und westliche Grenzen des Flurstücks
Nr. 208; westliche Grenze des Flurstückes Nr. 207.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der
nachfolgenden Übersichtsskizze.
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Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behör-
den zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Ge-
setzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke be-
treten und Vermessungen, Boden- und Grundwasser-
untersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

II. Bekanntmachungsanordnung im Sinne
des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsver-
ordnung (BekanntmVO)

Der vom Rat der Stadt am 14.09.2015 gefasste Be-
schluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung sowie die Durchführung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB zum
Bebauungsplan Nr. 726 - Egelbusch - werden hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

III.Bestätigungen und Bekanntmachungs-
anordnung des Oberbürgermeisters im
Sinne des § 2 Abs. 3 Bekanntmach-
ungsverordnung (BekanntmVO)

Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung des Be-
schlusses zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung sowie die Durchführung der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB
zum Bebauungsplan Nr. 726 - Egelbusch - stimmen
mit dem Ratsbeschluss vom 14.09.2015 überein.

Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1 und
2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung
von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverord-
nung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S.
516 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 19.02.2018

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 726:

Die Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. 457 - Dorstener Straße / Spechtstraße -
sollen für die Straße „Egelbusch“ im Bereich der Wende-
kreisanlage zum Teil geändert werden.

Die Straßenbreiten zwischen Verkehrsinsel und Bebau-
ung sollen teilweise verbreitert werden, um ein gefahrloses
Manövrieren mit größeren Fahrzeugen zu gewährleisten.

Außerdem werden die im südöstlichen und -westlichen Be-
reich der Wendekreisanlage bisher festgesetzten Geh-,
Fahr,- und Leitungsrechte (Flurstücke Nr. 208 und 210)
nunmehr als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung (verkehrsberuhigter Bereich) festgesetzt.

Da mit den geplanten Änderungen die Grundzüge der
seinerzeitigen Planung nicht berührt werden, kann für
den Bebauungsplan Nr. 726 zukünftig das vereinfachte
Verfahren nach § 13 BauGB angewendet werden.
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 

§ 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4, abgese-
hen; § 4 c BauGB (Überwachung der Umweltauswirkun-
gen) ist nicht anzuwenden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über die Beteiligung der
Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ge-
mäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr.
728 - Finanzstraße / Ramgestraße -

I. Der Hauptausschuss hat per Dringlichkeitsentschei-
dung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung
(GO NRW) in seiner Sitzung am 07.09.2015 die Be-
teiligung der Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung be-
schlossen (14-tägige Darlegung der Planung ohne
Bürgerversammlung).

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 728 - Finanz-
straße / Ramgestraße - liegt deshalb in der Zeit vom
12.03.2018 bis 26.03.2018 einschließlich im Bereich 
5-4 - Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denkmalschutz -,
Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009, und in der Bezirksver-
waltungsstelle Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdge-
schoss, Zimmer Nr. B 005, während der nachstehend
genannten Öffnungszeiten öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Woh-
nungswesen, Denkmalschutz -:
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade:
Montag - Mittwoch: 08:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen erläutern zu lassen.

Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I, S. 3634) in Verbindung mit den „Verfahrens-
grundsätzen für die vorgezogene Beteiligung der
Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt Oberhausen.

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 728 liegt in
der Gemarkung Sterkrade, Flur 22, und wird wie folgt
umgrenzt:

Nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 571; ca. 3 m ent-
lang der westlichen Grenze des Flurstücks Nr. 998,
nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 998; diese ver-
längert bis zur östlichen Seite der Ramgestraße; öst-
liche Seite der Ramgestraße; südliche Seite der
Finanzstraße; östliche Seite der Wilhelmstraße.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der
nachfolgenden Übersichtsskizze.
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